
Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Begründung

zur III/03. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 212 "Herzebrock-Mitte I"

Im Rahmen dieses Änderungsverfahrens wird die Dachneigung in allen Baugebieten 
einheitlich auf eine Spanne von 28° bis 45° festgesetzt.

In der Vergangenheit hat bei der Realisierung des Bebauungsplanes insbesondere 
die unterschiedlich festgesetzte Obergrenze bei der Dachneigung in den einzelnen 
Baugebieten zu Problemen geführt, die teilweise über vereinfachte Änderungsver
fahren gelöst werden mußten.

Das Planungsziel, abhängig von der Geschossigkeit unterschiedliche Dachneigungen 
festzusetzen, erscheint darüber hinaus inzwischen aufgrund der teilweise bereits 
verwirklichten Bauvorhaben städtebaulich nicht mehr wünschenswert.

Da sich die Planänderung auf den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
erstreckt, sie sich andererseits nur unwesentlich auswirkt, kommt das Normal ver
fahren - jedoch ohne Bürgerbetei 1igung - zur Anwendung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BauGB).

Im Aufträge des Rates der Gemeinde:
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